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* Diese Erklärung ist zu verwenden, solange die Corona-Verordnung die Testung den Schulen noch 

nicht ausdrücklich aufgibt.    
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Name der Schule bzw. 
Einrichtung 

Hölderlin-Grundschule Lauffen am Neckar 
 
 

 
 

I.  Informationen zur Selbsttestung von Schülerinnen und Schülern mittels PoC-

Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion an der Schule in der 

Woche ab dem 12. April 2021 

 

Es ist geplant, dass die Schulen den Schülerinnen und Schülern, für die Präsenzun-

terricht stattfindet, voraussichtlich mehrmals wöchentlich einen Antigen-Schnelltest auf 

das Coronavirus anzubieten haben. In der Woche nach den Osterferien findet nur in 

geringem Umfang Präsenzunterricht statt. Denjenigen Schülerinnen und Schülern, die 

an diesem Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen, soll im Rahmen der 

Teststrategie des Landes bereits in dieser Woche ein Angebot unterbreitet werden, 

sich freiwillig im Wege einer Selbsttestung auf eine COVID-19-Infektion testen zu las-

sen. Da die Corona-Verordnung den Schulen die Aufgabe, Testungen durchzuführen, 

insoweit noch nicht zuweist, können die Schülerinnen und Schüler nur an den Testun-

gen teilnehmen, wenn sie in die damit verbundene Datenerhebung durch die Schule 

eingewilligt haben. 

 

Die von der Schule angebotene angeleitete Selbsttestung findet in der Organisations-

hoheit und (auch datenschutzrechtlichen) Verantwortung der Schule statt. Zeit und Ort 

für die Testungen legt die Schule, ggf. mit Blick auf einen Wechselbetrieb, selbst fest. 

Die Schulen bieten den Schülerinnen und Schülern sowie dem an den Schulen tätigen 

Personal, die an Präsenzunterricht teilnehmen können, in jeder Schulwoche bis zu 

zwei Testungen an. Die Schulen bestimmen auch diejenigen Personen, die die Tes-

tung anleiten und beaufsichtigen. Zu diesen Personen können beispielsweise Lehr-

kräfte oder (ehrenamtliche) Helferinnen und Helfer von Hilfs- bzw. Sanitätsorganisati-

onen gehören. Diese durchführenden Personen sind zur Geheimhaltung verpflichtet 

mit Ausnahme gegenüber den Personensorgeberechtigten, der Schulleitung und ge-

genüber dem Gesundheitsamt. Die Bekanntgabe des Ergebnisses des Selbsttests 

erfolgt gegenüber den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Personen-



 

2 
 

sorgeberechtigten auf eine Weise, dass andere als die durchführenden Personen 

hierüber keine Kenntnis erhalten.  

 

Über ein etwaiges positives Testergebnis erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 

Bescheinigung der Schule (vgl. § 5 der Verordnung des Sozialministeriums zur Ab-

sonderung von mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen 

Personen und deren haushaltsangehörigen Personen, im Folgenden: CoronaVO Ab-

sonderung, abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-

infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/). 

 

Im Falle eines positiven Testergebnisses darf der Schüler/die Schülerin nicht mehr am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Vielmehr hat er bzw. sie sich nach § 3 Absatz 2 

Corona-VO Absonderung unverzüglich in häusliche Absonderung zu begeben. Die 

Schule informiert die Personensorgeberechtigten unverzüglich, die die Schülerin bzw. 

den Schüler schnellstmöglich abholen. Bis dahin wird die Schülerin oder der Schüler 

in einem geeigneten Raum beaufsichtigt. Mit Erlaubnis der Personensorgeberechtig-

ten kann die Schülerin oder der Schüler auch selbstständig den Heimweg antreten. 

Auch die weiteren während der Absonderung geltenden Pflichten ergeben sich aus 

der Corona-Verordnung Absonderung; die Regelungen zum Ende der Absonderung 

bei positivem Schnelltest ergeben sich aus § 3 Absatz 4 der genannten Verordnung.  

 

Außerdem ist die Schule im Falle eines positiven Testergebnisses gemäß §§ 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2, 7, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 i. V. m §§ 36 Abs. 1 

Nr.1 und 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verpflichtet, dies dem zuständi-

gen Gesundheitsamt unter Mitteilung der weiteren in § 9 Absatz 2 IfSG genannten 

Informationen zu melden. Die Gesundheitsbehörden können sodann im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten weitere, über die Verpflichtungen aus der Corona-Verordnung Ab-

sonderung hinausgehende oder von dieser abweichende Regelungen treffen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schnelltestungen keine hundertprozentige Si-

cherheit bieten. Es kann ein Testergebnis positiv ausfallen, obwohl tatsächlich keine 

akute Infektion mit SARS-Cov-2 vorliegt. Umgekehrt kann auch bei tatsächlicher Infek-

tion mit dem genannten Virus das Testergebnis negativ ausfallen.  
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II. Angaben nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung für die Datenverar-
beitung im Zusammenhang mit den Testangeboten der Schule ab dem  
12. April 2021: 

 

Name und Kontaktdaten 
des für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen  

Marcus Saier, Grundschulrektor 
sekretariat@hoelderlin-grundschule.de 

Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten 

Thorsten Grambow, Datenschutzbeauftragter für die 
Schulen des Staatlichen Schulamtes Heilbronn  
thorsten.grambow@ssa-hn.kv.bwl.de.  

Zweck der Datenverar-
beitung 

Erfüllung der der Schule durch die Corona-Verordnung 
auferlegte Aufgabe der Anbietung und Durchführung von 
Corona-Schnelltests zum Zweck des Infektionsschutzes 
an der Schule, zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
und zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts an der 
Schule  
 

 
Speicherdauer 

Im Falle eines negativen Testergebnisses erfolgt keine 
Speicherung. 
Im Falle eines positiven Ergebnisses erfolgt zum Zweck 
der Sicherung der Datenübermittlung an das Gesund-
heitsamt eine Speicherung bis zum Ende des laufenden 
Schuljahres.  
 
Die Erklärung nach diesem Formular über die Teilnahme 
an den Testungen wird bis maximal bis zwei Wochen 
nach ihrem Widerruf, längstens bis zum Verlassen der 
Schule bzw. dem Außerkrafttreten der Corona-
Verordnung des Landes oder einer dieser nachfolgen-
den Verordnung gespeichert  
 

Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe e, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS-GVO 
in Verbindung mit § 14b der Verordnung der Landesre-
gierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARSCoV-2 in der ab 19. Ap-
ril 2021 geltenden Fassung  
   

Empfänger der Daten  Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die in 
§ 9 Absatz 1 IfSG genannten Daten an das örtlich zu-
ständige Gesundheitsamt übermittelt, und zwar auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c und e, 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS-GVO in Verbindung 
mit § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, § 8 Abs. 1 Nr. 2, 7, 
9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 IfSG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr.1 
und § 33 Nr. 3 IfSG,  
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Rechtsfolgen bei Nicht- 
bereitstellung der Daten 

Soweit die Inzidenz nach den Feststellungen des zu-
ständigen Gesundheitsamts die 7-Tages-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit drei Ta-
gen in Folge überschritten ist, besteht ohne Bereitstel-
lung der Daten ein Zutrittsverbot für das Schulgelände 
und ein Teilnahmeverbot am Präsenzunterricht. Die  
Schülerin/der Schüler kann dann nur am Fernunterricht 
teilneh-  
men. Dies gilt bis zum Tag nach einer Feststellung des 
örtlich zuständigen Gesundheitsamts, dass im betreffen-
den Land- oder Stadtkreis seit fünf Tagen in Folge eine 
Sieben-Tages-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfekti-
onen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner be-
steht.  
 
Im Übrigen hat eine Nichtbereitstellung der Daten keine 
Rechtsfolgen  
 

Widerrufsrecht Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenver-
arbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wider-
ruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Betroffenenrechte Gegenüber der Schule besteht nach Art. 15 DS-GVO ein 
Recht auf Auskunft über die erhobenen personenbezo-
genen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung (gemäß den Arti-
keln 16, 17 und 18 DS-GVO), auf Datenübertragbarkeit 
nach Maßgabe von Artikel 20 DS-GVO sowie nach Art. 
21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei-
tung.  
 
Zudem haben Sie gemäß Artikel 77 DS-GVO ein Be-
schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg,  
Königstrasse 10 a, 
70173 Stuttgart 
 
Postanschrift: 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 
Tel.: 0711/615541-0 
Fax: 0711/615541-15.  

 
 

 
 


